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56. 

Sicherungsmaßnahmen für Gemeindearchive 
von OR Dr. Sebastian Hölzl, Tiroler Landesarchiv 

Situation einst und ietzt: bereits vor 100 Jahrenerste Inven- Landesarchiv zu arbeiten, bei Schonuna der Originale. ohne 
tari~ierun~smaßnahmen; Sicherheitsverfilmung durch das Ti- die „überlasteten" Gemeindesekretäre zÜ .,belästigenm. Diese 
rolerLandesarchiv:ArchivbetreuunainNachbarländern:Schu- Sicherunasarbeiten des Tiroler Landesarchivs sind für die 
lung für ~emeindearchivare (~egistraturbeamte); ~ h ~ f e h -  ~ e m e i n d i n  kostenlos und im Sinne des Kulturgüterschutzes 
lung zur richtigen Aktenaussonderung (Skartierplan). unabdingbar. Bisher wurden vom TLA fast 100 Gemeindear- 

Noch vor zwanzig Jahren war es Hauptaufgabe des Tiroler chive erschlossen: Dabei werden die Urkunden und Akten vor 
Landesarchivs, gefährdete Gemeindearchive durch Feuer- 1850 erfaßt und ein Personen-, Orts- und Sachregister ange- 
wehraktionen für die Gemeinden zu sichern. Platzmanael. leat. 
Um- oder Neubauten, auch der Sammeleifer unberufener Für die Sicherheitsverfilmung werden die wertvollen Doku- 
Hobbyhistoriker waren die größte Gefahr für die geordneten mente kurzfristig entlehnt und nach der Ordnung und Inventa- 
Aktenbestände. Zwei Weltkriege und der Bauboom der Nach- risierung an die Gemeinden zurückgestellt. Um die alten 
kriegsjahre haben den historisch wertvollen Archiven arg zu- Stückegegen Verletzung und Verstaubungzu sichern, werden 
gesetzt. Besondersstarkexpandierende Orte, wiedie wohlha- die Urkunden in säurefreiem Papier eingetascht und die Akten 
benden Fremdenverkehrsgemeinden, gingen mit dem alten in Archivkartons gelagert. Auch die Gemeinderatsprotokolle 
Kulturaut recht soralos um. Die oft unansehnlichen. verstaub- werden mikroverfilmt, da durch die Unsitte. diese nur mehr in 
ten ~ i kumen te  wojlte man nicht mehr in das neue Gemeinde- Ordnern aufzubewahren, häufig Verluste e/ntreten. Gleichzei- 
haus übersiedeln, sondern ließ sie lieber durch einen Gemein- tig wird die Gemeinde beraten, wie sie ihr Archiv teuer- und 
dearbeiter diskret entsorgen. einbruchsicher ausstaiten soll. 

Doch kannserir gena~kchgewiesen werden, wasnoch an Wahrend in Nachnarlandern für a e Gemeindearcnive ver- 
allen Urkunden uro Akten vorhanden sein m~ß te ,  da vor etwa Dinaliche Rmt l  nien bestenen, ward in Troi d e  Gemeinaeho 
100 Janren alle Gen'eindearch.ve n e'nem ~mfangreichen he t nicht angetastet. Daner ,iegt letztlich bem Gemendese- 
v.eroamgen Wer6 (2200 Seiten) von Oswala Redlich .no kretard eEntscneoung w a s ~ n o  w.earchivien\hiro. InVorarl- 
Em , Onentna, systematisch erlaßt woraen waren ~ e d e r  war oerg s nd samtl cne h sloriscne Gcmeindearcnive zentral ae 
es wegen der Fülle des Materials damals nicht möglich, die defiandesregierung gelagert. In Bayern gibt es eigene Ar- 
iüngeren Archivalien inhaltlich zu erfassen. Dies wirdvomTLA chiv~fleaer, die vom Staatsarchiv svstematisch aeschult wer- 
nu'menr nacngenolt den ~ täd re  ~ n o  Markte m-sseii sogar einen haGtberuliichen 

Seit zehn Jahrensresreine Hau~la~faaoe.oteGemeinde Arcnivar anste len Derzeita oles be urs nLr n lnnsbrwkund 
archive in doppelterweise zu siche;n undbezirksweise syste- 
matisch zu erfassen. Dies geschieht durch Inventarisierung 
und durch Sicherheitsverfilmung. Alle alten Schriftstücke vor 
1850 werden vom Landesarchiv chronologisch geordnet, si- 
gniert, inhaltlich durch sog. Regestenerfaßt und mikroverfilmt. 
Auf diese Weise wurden bereits die Bezirke Osttirol und 
Landeck bearbeitet und in der Publikationsreihe „Tiroler Ge- 
schichtsquellen" veröffentlicht. Derzeit ist der Bezirk lmst in 

~ - 

Hall Archivare, die hauPt--bzw. nebenberuflich das Archiv 
betreuen. In Südtirol ist das Staatsarchiv Bozen zur Aufsicht 
der Gemeindearchive verpflichtet und muß diese bei Gefähr- 
dung einziehen. Glücklicherweise gibt es in unserem Bundes- 
land eine Reihe von Chronisten, oft mit dem Gemeindesekre- 
tär identisch, welche sich ehrenamtlich um die Archive küm- 
mern. Zahlreiche Chronisten wurden bereits bei Tagungen 
und Lesekursen für diese Aufaabe aeschult. 

Arbeit. ~ i ' e  ~ikroverfilmung ermbglicht es ~orschern, mit ~ e s e -  ~ o c h  effizienter und der ~ a c h e  diklicher wäre es, wenn die 
geräten - vorbehaltlich der Datenschutzbestimmungen - im für die Archivierung zuständigen Gemeindebediensteten eine 
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Einschulung bekämen. Denn die Akten nach 1945, die noch 
dem Personen- und Datenschutz unterliegen, können von 
einer amtsfremden Person nicht betreut werden. Daherwar es 
richtungsweisend. als Bezirkshauptmann Dr. Waldner einver- 
nehmlich mit dem Landesarchiv im Bezirk Landeck eine derar- 
tige Schulung für Gemeindebedienstete durchführte. Die re- 
gen Diskussionsbeiträge zeigten, daß hier großes Interesse 
aber auch ein gewisses lnformationsdefizit vorhanden war. 
Daher wird künftig in Zusammenarbeit mit der Gemeindeabtei- 
lung versucht werden, auch in anderen Bezirken ähnliche 
Schulungen anzubieten. 

Bei den ständig wachsenden Aufgaben der Gemeinden ist 
es nicht möglich und sinnvoll, alle Akten aufzubewahren. 
Daher habe ich gemeinsam mit den Gemeindesekretären und 
Gemeinderevisoren anhand des Einheitsaktenplans Richtli- 
nien ausgearbeitet, welche Akten nach bestimmten Fristen 
ausgesondert (skartiert) werden können. Unter Berücksichti- 
gung der Tatsache, daß das Landesarchiv von den Bezirks- 
hauptmannschaften regelmäßig archivwürdige Akten über- 
nimmt, ist es nicht notwendig, daßdieeinzelneGemeinde alles 
aufbewahrt. Damit die Gemeinden nicht in der Aktenflut erstik- 
ken und trotzdem nicht Gefahr laufen, für den Geschäftslauf 
oder für den Heimatlorscher wichtige Akten zu vernichten, 
wurde ein Leitfaden ausgearbeitet, der Ca. 50 Positionen aus 
dem umfangreichen Aktenplan von insgesamt 960 Aktenbe- 
treffen herausfiltert, welche für das Archivnützlich und interes- 

sant sind. Diese „Orientierungshilfe für Aktenskartierung" wird 
in einem eigenen Merkblatt veröffentlicht. Innerhalb dieses 
Musteraktenplans nimmt natürlich die Hauptgruppe ,,Allgemei- 
ne Verwaltung" mehr Archivraum in Anspruch als die Bereiche 
Unterricht, Gesundheit oder Finanzwirtschaft. Insgesamt wur- 
den 5 %des Aktenanfalls als dauernd aufbewahrungswürdig 
erachtet, was für große und kleine Gemeinden gleichermaßen 
ausreichend ist. 

Nebender Frage, was in das Gemeindearchivgehört, ist die 
Frage wie archiviert werden soll, von eminenter Bedeutung. 
Ein Archivsollte die selben Sicherheitsnormen erfüllen, wie sie 
für die Akten des Standesamtes gelten. Für die älteren Akten 
und die Gemeinderatsprotokolle ist durch die Mikroverfilmung 
eine Zweitüberlieferung garantiert, doch die Akten nach 1850 
und besondersjeneder Zwischenkriegszeit sindoftin Dachbö- 
den und Kellern - soweit überhaupt noch vorhanden - in 
äußerst schlechtem Zustand. Invielen Gemeinden ist die erste 
Hälfte des 19. Jahrhunderts besser dokumentiert als die des 
20. Jahrhunderts. Da die Gemeinden die steigende Aktenflut 
nicht verkrafieten und in Notzeiten oft kein Archivraum vorhan~ 
den war, wurde ohne System ausgesondert oder durch Zufall 
vernichtet. Diese Gefahr ist heute wegen ausreichenden 
Platzangebotes bei den meisten Gemeinden gebannt. Wie 
dieser Archivraum im Detail aussehen sollte, wird im nächsten 
Merkblatt zu erörtern sein. 

ZI. IVb-432122 

Leitfaden für die Aufbewahrung archivwürdiger Akten (Skartierplan) 

Anhanddes Einheitsaktenplanessind nachder VRV (Voran- 
schlags- und Rechnungsabschlußverordnung) in Zusammen- 
arbeit mit Gemeindesekretären, Gemeinderevisoren und 
Dr. Hölzl vom Tiroler Landesarchiv etwa 5 % der Akten als 
dauernd aufbewahrungswürdig anzusehen, und zwar von 
960 Aktenpositionen Ca. 50 Betreffe: 

0 Allgemeine Verwaltung 

003 Gemeinde: Wappen, Grenzen, Satzungen, Gerneinde- 
verbände. . . 

004 Organe der Gemeinde, Protokolle 
005 Parteien 
006 Aufsicht über die Gemeinde 
01 0 Geschäfts- und Dienstbetrieb: Kanzleiordnung, Akten- 

plan 
01 1 Personalangelegenheiten 
013 Sachverwaltung (Versicherung) 
014 Kontrollamt 
015 Presseberichte / Amtsblatt 
020 Rechtspflege 
021 Statistik 
022 Standesamt, Familienbuch, Geburtenbuch. Sterbebuch 

und Akten 
023 Melde- und Ausländerwesen: Wehrpflichtige, Gäste- 

bücher, Gastarbeiter. . . 
024 Wahlen und Abstimmungen: Wählerevidenz 
025 Staatsbürgerschaft: -Nachweise, Einzelakten 
026 Sozialversicherung 
029 Amtsgebäude: Bauliche Angelegenheiten 
031 Raumordnung und Raumplanung 
062 Ehrungen und Auszeichnungen 

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 

101 Ortspolizeiliche Verordnungen 
102 Gemeindepolizei 
120 Sicherheitspolizeiliche Angelegenheiten 

131 Bau- und Feuerpolizei 
16 Feuerwehr und Feuerlöschwesen 
17 Katastrophenhilfsdienst: Katastrophenfälle 

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 
21 AllgemeinbildendePflichtschulen:Schulstatistik.Schul- 

gebäude 
24 Kindergärten 
26 Sport.. . 

3 Kunst, Kultur und Kultus 
32 Einrichtungen der Musikpflege (Orchester, Gesangs- 

vereine) 
Theater. Theatergruppen und -vereine, Festspiele 

34 Museen und sonstige Sammlungen 
360 Heimatmuseen 
361 Heimatarchive, Gemeindechronik 
369 Brauchtumspflege, Schützen- undTrachtenwesen, Hei- 

matvereine 
390 Kirchliche Angelegenheiten: Friedhöfe, Patronate, Re- 

ligionswechsel 

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 
400 Sozialhilfe: Mittellosigkeitszeugnisse 
401 Jugendwohlfahrt: Fürsorgeerziehung 
41 1 Allgemeine Sozialhilfe. Einzelakten 
42 Altersheime, Sonstige Einrichtungen: Altenbetreu- 

ung . . . 
5 Gesundheit 

500 Gesundheitswesen: Gesundheitsämter. . . 
51 Gesundheitsdienst (Familienberatung. Mütterberatung, 

sonstige medizinische Beratung und Betreuung, Imp- 
fungen) 

520 Natur- und Landschaftsschutz, Naturdenkmäler I Um- 
weltschutz 

530 Rettungsdienste 
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6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 

61 Straßen- und Brücken 
(Gemeindestraßen und -brocken: Benennung von Stra- 
ßen. Hausnumerierunaen. SonstiaeStraßen und Weae: 

7 Wirtschaftsförderung 

71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirt- 
schaft 
(Besitzbefestigung und Flurbereinigung . . ., Landwirt- 
schaftlicher Grundstücksverkehr, Grundverkehrskom- 
mission. Höfe- und Anerbenrecht) 

74 Land- und forstwirtschaftliche Angelegenheiten 
(Produktionsförderung:Tierzucht, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei) 
Behebuna landwirtschaftlicher Notstände: Wetter und 
~lurschäden 

770 Fremdenverkehr 

8 Dienstleistungen 
81 Öffentliche Einrichtungen 

(Wasserversorgung, Wasserleitung: Pläne. . . 
Kanalisation, Abwasserbeseitigung: Pläne. . . 
Müllabfuhr, 
Friedhof: Leichenhalle, Grabstellen, Ehrengräber) 

84 Liegenschaften 
Grundbesitz, unbebaute Grundstücke 
Grundstücksgleiche Rechte: Sewitutsrechte 
Waldbesitz 
Alpbesitz 

87 Wirtschaftliche Unternehmungen der Gemeinde 
Elektrizitätsversorgung 
Zusammengefaßte Versorgungs- undVerkehrsbetriebe 
Seilbahnen, Schi- und Sessellifte 

9 Finanzwirtschaft 
904 Rechnungswesen, Jahresrechnungen 
907 Vermögensverzeichnisse, Inventar 

58. 

Gemeindebeamtengesetz 1970 - Novelle 

Durch den Tiroler Landtag wurde im Juli 1993 eine Novelle und für die außerhalb von Krankenanstalten in sonstigen 
zum Gemeindebeamtenaesetz 1970 beschlossen. Die Geset- Einrichtunaen wie etwa in Pfleaeheimen tätiaen Personen von ~- ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e~~ " 
zesänderung wird in nächster Zeit im Landesgesetzblatt ver- Bedeutung. 
lautbart werden. 1.3 Die ausdrückliche ErweiterungdesGeltungsbereiches , , Die Novelle zum 1970 bringt des Gemeindebeamtengesetzes 1970 dahingehend, daß das 

folgende wesentliche Neuerungen: Gemeindebeamtengesetz 1970 auch auf die in  einem öffent- 
lich-rechtlichen Dienstverhältnis zu einem Gemeindever- 

1 .I Fürdie in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis band stehenden Bediensteten anzuwenden ist. Zualeich wird " 
stehenden Kindergärtnerinnen, Sonderkindergärtnerinnen. l,r aen Fa I aer A ~ l l o s ~ n g  eiies Gemenaeveroandes hinscht 
Erzieher und Sondererzieher werden eigene dienst- und ,,ch des Dienstverha rnisses dieser Beaiensteten Vorsoroe - 
besoldungsrechtliche Bestimmungen geschaffen, die vom getroffen. 
Dienstrecht der übrigen Gemeindebeamten zum Teil abwei- 
chen. So erfolgt insbesondere die Einführung einer Verwen- 1.4 Die Neuregelung des Verfahrens zur Dienstbeurtei- 

lung, das vor allem durch die Verringerung der Anzahl an dungsgrwpe Ki und damit auch die Festlegung des Gehaltes, sehr vereinfacht werden soll, weiters die Festlegung der Zulagen und die Regelung von 
Dienstzeit und Urlaub. 1.5 Die Übernahme der für Bundes- und Landesbeamte 

Für Kindergärtnerinnen, Sonderkindergärtnerinnen, Erzie geltenden Bestimmungen über den Zeitausgleich für gelei- 
her und Sondererzieher, die in einem privatrechtlichen Dienst- stete Uberstunden und die Pflegefreistellung. Auch die hin- 
verhältnis zu einer Gemeinde oder zu einem Gemeindever- sichtlich der Bezugskürzung im Falle einer Suspendierung im 
band stenen. wird im Ar: I11 ein Dienstverlragsrechl das den, Geseiz entnalterien Bestimmungen so1 cn an ,ene. die l ~ r  
(Ur n e nem öffentl cn-recht icnrn D.enslverhaitnis stehenaan B~noes-  -ria Lanoesbeamie qe rrn, angepaßt weraen 
Kindergärtnerinnen, Erziehern und Sondererziehern gelten- 
den Dienstrecht im wesentlichen nachgebildet ist. geregeit. 

Im Vertragsbedienstetengesetz 1948, das als lex contractus 
gewöhnlich Grundlage für die Gestaltung der Dienstverträge 
mit Kindergärtnerinnen und Erziehern ist, fehlen nämlich wie 
im BDG 1979 spezifische Regelungen für diese Bediensteten. 
1.2 Die Übernahme der für Landesbedienstete des Kran- 

kenpflegefachdienstes mitdem Art. lli Abs. 2 der 19. Landes- 
beamtengesetz-Novelle geschaffenen besoldungsrechtlichen 
Regelungen für die entsprechenden Bediensteten der Ge- 
meinden. mit Ausnahme der Stadt Innsbruck, und der Gemein- 
deverbände, wobei solche Bedienstete, auch wenn sie nicht in 
Krankenanstalten tätig sind. in den betroffenen Personenkreis 

1.6 Die Übernahme der für Zivildienst und Präsenz- 
dienst leistende Landesbeamte und Landesvertragsbedien- 
stete geltenden Bestimmungen für Bedienstete, die in einem 
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dlenstver- 
hältnis zu einer Gemeinde oder zu einem Gemeindever- 
band stehen. soweit sie nicht schon aufgrund des § 30 in der 
derzeit geltenden Fassung für den Großteil der Gemeindebe- 
amten - allerdings mit Ausnahme der Lehrer und der Wa- 
chebeamten - anzuwenden waren. 

2. Neben diesen wesentlichen Änderungen bringt die 
Novelle noch folgende weitere Änderungen des Ge- 
melndebeamtengesetzes 1970: 

einbezogen werden. 2.1 Anpassung der Dlenstzweige der Lehrer an jene der 
Im Hinblick darauf, daß § 30 des Gemeindebeamtengeset- Bundeslehrer; 

zes 1970 in der derzeit geltenden Fassung und 5 16 des 
~ ~ ~ i ~ k ~ k ~ ~ ~ k ~ ~ h ä ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ b ä ~ d ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  LGBI, 2.2 EinschränkungderMögiichkeitderErteilungderNach- 
NT. 32/'984, bereits eine A~~~~~~~~ vorsehen, sieht vom Höchstalter bei der Aufnahme in das öffentlich- 
ist die Ubernahme des Art. III der 19. Landesbeamtenonsetz- ~- ~ ----...- 
N~veile~eoiglichlürdieine nemvertragiichenDenstvernäm s 2 3 keine Entlassung mehr unne Durcnfuhrung eines 
stehenden Bediensteten .m Krankennaus aer S!aat Kitzbihe entsprechenaen Verfanrens. 


